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2240-K

Änderung der Amtlichen Leihverkehrsliste 
über die Zulassung zum Deutschen Leihverkehr

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 24. Januar 2014 Az.: B 1-K3135.3/5/2

1 . Gemäß Nr . 2 der Ordnung des Leihverkehrs in der 
Bundesrepublik Deutschland (Leihverkehrsordnung, 
LVO), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
1 . Dezember 2003 (KWMBl I S . 538), geändert durch 
Bekannt machung vom 26. August 2011 (KWMBl S. 283), 
wird die nachstehende Bibliothek in die Liste der zum 
Deutschen Leihverkehr zugelassenen Bibliotheken und 
Büchereien in Bayern aufgenommen:

Ort Bezeichnung 
der Bibliothek/Bücherei

Sigel

Benediktbeuern Katholische Stiftungs-
hochschule München 
Abt . Benediktbeuern 
Bibliothek 
Kurzbezeichnung 
KSFH-Bibliothek

1949

2 . Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
16. April 2007 (KWMBl I S. 162), berichtigt durch 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
30. Mai 2007 (KWMBl I S. 222), zuletzt geändert durch 
 Bekanntmachung vom 26. August 2011 (KWMBl I 
S. 283), wird mit Wirkung vom 1. März 2014 entspre-
chend  geändert .

3 . Diese Bekanntmachung tritt am 1 . März 2014 in Kraft .

Dr . Adalbert We i ß 
Ministerialdirektor

2230 .7-K

Änderung der Bekanntmachung über die 
beruflichenSchulenmit 

überregionalem Einzugsbereich

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 13. Februar 2014 Az.: VII.7-5 H 9001.1-7.796

Die Bekanntmachung über die beruflichen Schulen mit 
überregionalem Einzugsbereich vom 11. März 2008 
(KWMBl S . 54, StAnz Nr . 14), zuletzt geändert durch 
 Bekanntmachung vom 21. Februar 2013 (KWMBl S. 92, 
StAnz Nr. 13), wird wie folgt geändert:

1. Ergänzungen 

Die Bekanntmachung wird um folgende Schulen 
 ergänzt:

3 .1 .13 Staatliche Berufsfachschule 
für Ernährung und 
Versorgung, 
Sulzbach-Rosenberg 
(1 . August 2013)

Landkreis 
Amberg- 
Sulzbach

3 .1 .14 Staatliche Berufsfachschule 
für Kinderpflege, 
Sulzbach-Rosenberg 
(1 . August 2013)

Landkreis  
Amberg- 
Sulzbach

3 .1 .15 Staatliche Berufsfachschule 
für Sozialpflege, 
Sulzbach-Rosenberg 
(1 . August 2013)

Landkreis 
Amberg- 
Sulzbach

3 .2 .03 Staatliche Fachschule 
(Technikerschule) 
für Umweltschutztechnik, 
Waldmünchen 
(1 . August 2013)

Landkreis 
Cham

3 .3 .03 Staatliche Fachakademie 
für Übersetzer und 
Dolmetscher, Weiden 
(1 . August 2013)

Stadt Weiden 
i . d . Opf .

3 .3 .04 Staatliche Fachakademie 
für Sozialpädagogik, 
Neustadt a . d . Waldnaab 
(1 . August 2013)

Landkreis 
Neustadt 
a . d . Waldnaab

4 .5 .02 Staatliche Fachoberschule Hof, 
Ausbildungsrichtungen 
Agrarwirtschaft,  
Bio- und Umwelttechnologie, 
Technik, 13 . Jgst . 
(1 . August 2013)

Stadt Hof

6.5.02 Staatliche Fachoberschule 
Schweinfurt 
Ausbildungsrichtung Technik, 
13 . Jgst . 
(1 . August 2013)

Zweckver-
band 
FOS/BOS 
Schweinfurt

II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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2. Streichungen 

Folgende Schulen werden aus der Bekanntmachung 
gestrichen:

4 .4 .01 Staatliche Berufsoberschule 
Bamberg 
Ausbildungsrichtung 
Sozialwesen 
13 . Jgst . 
(1 . August 2012)

Stadt  
Bamberg

4 .4 .02 Staatliche Berufsoberschule 
Hof, 
Ausbildungsrichtung 
Sozialwesen 
13 . Jgst . 
(1 . August 2012)

Stadt Hof

6.4.03 Staatliche Fachoberschule 
Würzburg, 
Ausbildungsrichtung 
Sozialwesen 
13 . Jgst . 
(1 . August 2010)

Stadt  
Würzburg

7 .1 .04 Berufsfachschule für Musik, 
Krumbach 
(1 . August 2012) 

Berufs- 
fachschule  
für Musik 
Krumbach, 
Gemein-
nützige 
 Schulträger 
GmbH

3. Berichtigungen

1 .1 .12 Staatliche Berufsfachschule 
für Ernährung und 
Versorgung, Miesbach 
(mit Heim)

Landkreis 
Miesbach

1 .3 .01 Staatliche Fachakademie für  
Ernährungs- und Versorgungs- 
management, Miesbach

Landkreis 
Miesbach

1 .3 .07 Staatliche Fachakademie 
für Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement, München

Landes- 
hauptstadt 
München

4 .5 .01 Staatliche Fachoberschule 
Bayreuth, 
Ausbildungsrichtungen 
Gestaltung, Technik, 
13 . Jgst . 
(1 . August 2013)

Stadt 
Bayreuth

5 .2 .08 Staatliche Fachschule 
für  Fahrzeugtechnik und 
 Elektromobilität, Roth 
(1 . August 2012)

Landkreis  
Roth

5 .2 .09 Staatliche Fachschule 
für Umweltschutztechnik und  
regenerative Energien,  
Triesdorf 
(1 . August 2012)

Landkreis 
Ansbach

7.1.06 Berufsfachschule für 
techn . Assistenten  
i . d . Medizin, Kempten

Klinikver-
bund Kemp-
ten-Oberall-
gäu

7 .1 .11 Berufsfachschule 
für Hebammen und Ent- 
bindungspfleger, Augsburg

Kommunal- 
unternehmen 
Klinikum  
Augsburg

7 .3 .01 Städt . Fachakademie für  
Ernährungs- und Versorgungs- 
management, Augsburg

Stadt 
Augsburg

Josef K u f n e r 
Ministerialdirigent

2030 .2 .3-K

Richtlinien für die dienstliche Beurteilung  
und die Leistungsfeststellung der Beamtinnen  

und Beamten im Geschäftsbereich  
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
im Bereich Wissenschaft und Kunst  

(Ergänzende Beurteilungsrichtlinien –  
Wissenschaft und Kunst)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 25. Februar 2014 Az.: A 3-M 1324.3

Aufgrund von Art. 58 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit 
Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn 
und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und  
Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl S . 410, 571, BayRS 2030-1-4-F),  zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2013 (GVBl 
S . 450) und Art . 15 Halbsatz 2 des Bayerischen Beam-
tengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500,  
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des  Gesetzes 
vom 24. Juli 2013 (GVBl S. 450) sowie Abschnitt 3 Nr. 1.3 der 
Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht  (VV-BeamtR) 
vom 13. Juli 2009 (FMBl S. 190, StAnz Nr. 35), zuletzt 
 geändert durch Bekanntmachung vom 15. November 2012 
(FMBl S. 596) erlässt das  Bayerische Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Ein-
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen folgende ergänzenden Richtlinien für die dienst-
liche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der Beam-
tinnen und Beamten seines Geschäftsbereichs im Bereich 
Wissenschaft und Kunst:

1. Allgemeines

1 .1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle dienstlichen Beurtei-
lungen und die Leistungsfeststellungen nach Art. 62 
LlbG der Beamtinnen und Beamten im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst im Bereich Wissenschaft 
und Kunst, die in eine Planstelle des Einzelplans 15 
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eingewiesen sind oder zulasten von Planstellen des 
Einzelplans 15 verrechnet werden mit Ausnahme der 
Beamtinnen und Beamten des Staatsministeriums 
selbst .

1 .2 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Diese Richtlinien gelten ergänzend zu Teil 4 des 
LlbG und den Abschnitten 3 und 4 der VV-BeamtR .

1 .3 Beurteilung schwerbehinderter Beamtinnen und 
 Beamter

Bei der Beurteilung und der Leistungsfeststel-
lung schwerbehinderter Beamtinnen und Be-
amter sind Abschnitt 3 Nr . 5 und Abschnitt 4  
Nr. 6.1.2  VV-BeamtR sowie Abschnitt 9 der Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums der 
 Finanzen über Inklusion behinderter Angehöriger 
des Öffent lichen Dienstes in Bayern – Teilhabericht-
linien (TeilR) vom 19. November 2012 (FMBl S. 605) 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten .

1 .4 Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten

Gleichstellungsbeauftragte sind auf Antrag der zu 
Beurteilenden zu beteiligen (Art . 18 Abs . 3 Satz 2 
BayGlG) .

1.5 Benachteiligungsverbot
1Es ist dafür Sorge zu tragen, dass weder Frauen 
noch Männer noch schwerbehinderte Beamtinnen 
und Beamte benachteiligt werden . 2Eine Teilzeit-
beschäftigung oder Beurlaubung darf sich nicht 
nachteilig auswirken . 3Maßstab für eine leistungs-
gerechte Beurteilung von Teilzeitkräften ist die 
Leistung, die im Rahmen des jeweiligen Arbeitszeit-
anteils erbracht werden kann .

2. Periodische Beurteilung (Art. 56, 58 LlbG)

2.1 Form der periodischen Beurteilung

Für die periodische Beurteilung ist das Muster der 
Anlage 3 der VV-BeamtR zu verwenden .

2 .2 Beurteilungsturnus und Verwendungsbeginn, Beur-
teilungszeitraum

2 .2 .1 1Die Beamtinnen und Beamten bis einschließlich der 
Besoldungsgruppe A 16 werden alle drei Jahre peri-
odisch beurteilt.
2Beurteilungsstichtag ist grundsätzlich der 31 . Mai 
des jeweiligen Beurteilungsjahres . 3Die Beurtei-
lungen sind spätestens bis zum 30 . September des 
jeweiligen Beurteilungsjahres zu eröffnen. 4Nach 
Eröffnung sind die Beurteilungen unverzüglich, spä-
testens bis zum 30. November des jeweiligen Beur-
teilungsjahres den für die Überprüfung zuständigen 
Stellen (vgl. Art. 60 Abs. 2 LlbG in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 4 ZustV-WFKM) vorzulegen, die die Über-
prüfung bis zum 31 . Dezember des jeweiligen Beur-
teilungsjahres abschließen .
5Der einheitliche Verwendungsbeginn (vgl. Art. 56 
Abs . 4 Satz 1 LlbG) wird auf den 1 . Januar des jewei-
ligen Folgejahres festgesetzt.
6Die für die Überprüfung zuständigen Stellen ferti-
gen eine Übersicht über die Ergebnisse der Beurtei-
lungen und legen diese spätestens bis zum 1 . April 

des jeweiligen Folgejahres dem Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vor.

2 .2 .2 Als erstes Beurteilungsjahr für die Beamtinnen und 
Beamten der Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 wird das 
Jahr 2014, der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 das 
Jahr 2015 und der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 
das Jahr 2016 festgelegt.

2 .2 .3 1Der periodischen Beurteilung ist grundsätzlich der 
Zeitraum vom 1. Juni des vorangegangenen Beur-
teilungsjahres bis zum 31 . Mai des jeweils aktuel-
len Beurteilungsjahres zu Grunde zu legen . 2Bei der 
Nachholung von nach Art. 56 Abs. 2 LlbG zurück-
gestellten Beurteilungen verlängert sich der reguläre 
Beurteilungszeitraum ausnahmsweise um die Zeit 
der Zurückstellung, wenn eine Beurteilung wegen 
eines zu kurzen Zeitraums (z. B. bei Erkrankung der 
Beamtin oder des Beamten) zurückgestellt worden 
ist und unter Einbeziehung der Zeit der Zurückstel-
lung hinreichende Grundlagen für eine sachgerechte 
 Beurteilung vorliegen.

2 .2 .4 Der Beurteilungszeitraum beginnt frühestens

– mit der Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten 
auf Lebenszeit,

– bei beurlaubten oder vom Dienst freigestellten 
 Beamtinnen und Beamten mit dem Tag der Wie-
deraufnahme des Dienstes,

– bei Beamtinnen und Beamten, die die Ausbil-
dungsqualifizierung (Art. 37, 16 Abs. 2 Satz 1 LlbG) 
erfolgreich abgeschlossen haben, mit dem Tag der 
erstmaligen Übertragung des Eingangsamtes der 
nächsthöheren Qualifikationsebene,

– im Übrigen mit dem Ende des der vorangegan-
genen regulären periodischen Beurteilung zu-
grunde gelegten Zeitraums, frühestens jedoch mit 
dem 1. Juni des vorangegangenen Beurteilungs-
jahres; bei Beamtinnen und Beamten, die aus einer 
 Beurlaubung oder Freistellung zurückkehren, ist 
hierfür der reguläre Beurteilungszeitraum, in dem 
sie den Dienst wieder aufnehmen, maßgeblich .

2.3 Zu beurteilender Personenkreis

2.3.1 In die jeweilige periodische Beurteilung sind 
grundsätzlich alle Beamtinnen und Beamten bis 
einschließlich der Besoldungsgruppe A 16, die ihre 
Probezeit nach Art. 12 LlbG abgeschlossen haben 
und deren Beurteilung nicht zurückgestellt wurde, 
einzubeziehen .

2 .3 .2 1Es sind grundsätzlich alle Beamtinnen und Beam-
ten unabhängig vom Lebensalter zu beurteilen. 2Dies 
gilt nicht für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
einheitlichen Verwendungsbeginn der periodischen 
Beurteilung in den Ruhestand treten oder  deren Ver-
setzung in den Ruhestand am Beurteilungsstichtag 
bereits wirksam verfügt ist . 3Ebenso wenig werden 
Beamtinnen und Beamte in Altersteilzeit im Block-
modell (Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBG) ein-
bezogen, wenn deren Freistellungsphase vor dem 
einheitlichen Verwendungsbeginn der periodischen 
Beurteilung beginnt .

2 .3 .3 Beamtinnen und Beamte, die am Beurteilungs-
stichtag beurlaubt oder vom Dienst freigestellt sind, 
 unterliegen der periodischen Beurteilung nur, wenn 
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sie im Beurteilungszeitraum mindestens zwölf 
 Monate Dienst geleistet haben oder wenn die Zei-
ten der Beurlaubung oder Freistellung nach Art. 15 
Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 LlbG als Dienstzeit gelten.

2.3.4 Beamtinnen und Beamte, denen gemäß Art. 46 
BayBG ein Amt mit leitender Funktion im Beamten-
verhältnis auf Probe übertragen ist, unterliegen in 
diesem Amt der periodischen Beurteilung.

2 .4 Zurückstellungen

Die periodische Beurteilung ist grundsätzlich in fol-
genden Fällen zurückzustellen:

2 .4 .1 1Die periodische Beurteilung der Beamtinnen und 
Beamten, die in der Zeit vom 1. September des dem 
Beurteilungsjahr vorangegangenen Kalenderjahres 
bis zum 31. Mai des Beurteilungsjahres befördert 
worden sind oder deren letzte periodische Beurtei-
lung in diesem Zeitraum nachgeholt wurde, wird 
unter entsprechender Verlängerung des Beurtei-
lungszeitraums bis zum 31. Mai des Folgejahres 
zurückgestellt . 2Davon abweichend ist die periodi-
sche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten, die 
auf Grund der Nachholung der letzten periodischen 
Beurteilung im Zurückstellungszeitraum befördert 
werden, ein Jahr nach der Beförderung nachzuholen.

2 .4 .2 1Eine Zurückstellung kommt ferner in den Fällen des 
Art. 56 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LlbG in Betracht, wenn das 
jeweilige Verfahren für die Beurteilung prägend sein 
kann, insbesondere weil Gegenstand des Verfahrens 
eine mit der dienstlichen Leistung zusammenhän-
gende Pflichtverletzung ist.
2In den Fällen des Art. 56 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LlbG 
kommt es für die Annahme eines sonstigen in der 
Person liegenden wichtigen Grundes weder auf ein 
Verschulden noch auf ein Vertretenmüssen der oder 
des zu Beurteilenden an .

2.5 Nachholungsfälle

2 .5 .1 1Die periodische Beurteilung ist ein Jahr nach der 
Ernennung in das Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit oder der Übertragung eines höheren Amtes im 
Wege der Ausbildungsqualifizierung nachzuholen. 
2Die Nachholung unterbleibt, wenn innerhalb der 
Jahresfrist der nächste Beurteilungszeitraum endet . 
3Die Beurteilung von Beamtinnen und Beamten im 
jeweiligen Eingangsamt ist nach einem Mindest-
bewährungszeitraum von sechs Monaten vor Ablauf 
der Jahresfrist nachzuholen, wenn sich der allgemei-
ne Dienstzeitbeginn (Art . 15 Abs . 1 Satz 1 LlbG) auf 
Grund von Wehr- oder Zivildienst sowie dem gleich-
gestellte Zeiten oder durch Inanspruchnahme von 
Elternzeit verzögert hat oder sich anderweitig auf 
Grund von Zeiten im öffentlichen Interesse laufbahn-
rechtliche Nachteile ergeben und die Nachholung 
zur Aufrechterhaltung eines gewährten laufbahn-
rechtlichen Nachteilsausgleichs oder zum Ausgleich 
einer laufbahnrechtlichen Verzögerung erforderlich 
ist . 4Das Gleiche gilt bei Einstellung in einem höhe-
ren als dem Eingangsamt.

2 .5 .2 1Bei Beamtinnen und Beamten, bei denen der Beur-
teilungszeitraum mit dem Tag der Wiederaufnahme 
des Dienstes beginnt (vgl . Nr . 2 .2 .4 zweiter Spiegel-
strich), ist die Beurteilung ein Jahr nach der Wieder-

aufnahme nachzuholen. 2Die Beurteilung ist nach 
einer Mindestbewährungszeit von sechs Monaten 
vor Ablauf der Jahresfrist nachzuholen, wenn dies 
zur Aufrechterhaltung eines gewährten laufbahn-
rechtlichen Nachteilsausgleichs oder zum Ausgleich 
einer laufbahnrechtlichen Verzögerung erforderlich 
ist . 3Wird die Beamtin oder der Beamte im Zeitraum, 
der der nachzuholenden Beurteilung zu Grunde liegt, 
befördert, ist die Beurteilung erst ein Jahr nach der 
Beförderung nachzuholen.

2.6 Aktualisierung der periodischen Beurteilung (Art. 56 
Abs . 4 Sätze 2 und 4 LlbG)

2.6.1 1Für die Aktualisierung der periodischen Beurtei-
lung ist das Muster der Anlage 3 der VV-BeamtR zu 
verwenden . 2Die Aktualisierung erfolgt nach den 
gleichen Verfahrensvorschriften wie die reguläre 
periodische Beurteilung.

2.6.2 Eine Aktualisierung der periodischen Beurteilung 
ist erforderlich, wenn sich während des laufenden 
 Beurteilungszeitraums erhebliche Veränderungen 
der tatsächlichen Grundlagen der Beurteilungskrite-
rien ergeben haben, so dass die weitere Verwendung 
der letzten periodischen Beurteilung bis zum nächs-
ten darauf folgenden einheitlichen Verwendungs-
beginn ausnahmsweise nicht mehr sachgerecht wäre .

3. EinschätzungwährendderProbezeit(Art.55Abs. 1
LlbG)
1Einschätzungen sind nach dem Muster der Anlage 5 
der VV-BeamtR zu erstellen .
2Auf Abschnitt 3 Nr . 9 .1 VV-BeamtR wird verwiesen .

4. Probezeitbeurteilung (Art. 55 Abs. 2 LlbG)
1Probezeitbeurteilungen sind nach dem Muster der 
Anlage 4 der VV-BeamtR zu erstellen .
2Auf Abschnitt 3 Nr . 9 .2 VV-BeamtR wird verwiesen .

5. Zwischenbeurteilung (Art. 57, 58 LlbG)

5 .1 1Zwischenbeurteilungen sind nach dem Muster der 
Anlage 3 der VV-BeamtR zu erstellen .
2Auf Abschnitt 3 Nr . 9 .3 VV-BeamtR wird verwiesen . 
3Die Zwischenbeurteilung ist mit einem Gesamturteil 
nach Abschnitt 3 Nr . 7 VV-BeamtR abzuschließen 
(vgl . Abschnitt 3 Nr . 9 .3 .1 Satz 2 VV-BeamtR) .

5 .2 1Die Zwischenbeurteilung ist unmittelbar nach  einem 
Behördenwechsel oder dem Beginn der Beurlau-
bung oder der Freistellung vom Dienst zu erstellen, 
zu  eröffnen und zu überprüfen. 2Der einheitliche 
Verwendungsbeginn wird abweichend von Nr. 2.2.1 
Satz 5 dieser Richtlinien auf den Abschluss der Über-
prüfung festgelegt .

6. Anlassbeurteilung (Art. 54 Abs. 1 Satz 1 LlbG)

6.1 Für die Anlassbeurteilung ist das Muster der 
 Anlage 3 der VV-BeamtR zu verwenden.

6.2 1Anlassbeurteilungen sind nur in begründeten Aus-
nahmefällen zulässig .
2Ein begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere 
vor, wenn die Beamtin oder der Beamte nicht perio-
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disch beurteilt wird, eine Beurteilung aber beispiels-
weise aufgrund der Bewerbung um einen anderen 
oder höherwertigen Dienstposten erforderlich wird.

6.3 Nach einem Behördenwechsel innerhalb des 
 Geschäftsbereichs kann eine Anlassbeurteilung 
nach einem Zeitraum der Dienstleistung von grund-
sätzlich einem Jahr, frühestens jedoch nach sechs 
Monaten erstellt werden.

7. Leistungsfeststellung (Art. 62 LlbG)

7 .1 1Eine gesonderte Leistungsfeststellung erfolgt nach 
dem Muster der Anlage dieser Richtlinien .
2Auf Abschnitt 4 der VV-BeamtR wird verwiesen .

7.2 Bei Probezeitbeamtinnen und Probezeitbeamten 
gelten die mit dem Amt verbundenen Mindestanfor-
derungen im Sinn des Art . 30 Abs . 3 Sätze 1 und 3 
BayBesG regelmäßig als erfüllt, wenn keine Zweifel 
am erfolgreichen Abschluss der Probezeit bestehen 
oder die Probezeit erfolgreich abgeschlossen wird 
(vgl. Art. 62 Abs. 1 Sätze 4 und 5 LlbG).

8. Übergangsregelungen

Beamtinnen und Beamte, die den Aufstieg nach 
§ 46 der Verordnung über die Laufbahnen der 
 bayerischen Beamtinnen und Beamten (Laufbahn-
verordnung – LbV) vom 1. April 2009 (GVBl S. 51,  
BayRS 2030-2-1-2-F) in der bis zum 31 . Dezember 
2010 geltenden Fassung absolviert haben, können zu 
den nach Nr. 4 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Konzepts des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst zur Durchführung der modu-
laren Qualifizierung (VV-ModQV-StMWFK) vom 
17 . Februar 2012 (KWMBl S . 134), geändert durch 
Bekanntmachung vom 14. Juni 2013 (KWMBl S. 218), 
vorgeschriebenen Maßnahmen nur dann angemel-
det werden, wenn ihnen in der letzten periodischen 
 Beurteilung die Eignung für ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 12 bzw . A 13 zuerkannt wurde (vgl . Nr . 5 .3 
des Formblattes für die periodische Beurteilung).

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Richtlinien treten am 1 . Mai 2014 in Kraft . 
2Mit Ablauf des 30 . April 2014 tritt die Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 6. August 
1999 (KWMBl I S. 267) außer Kraft.

Dr . Michael M i h a t s c h  
Ministerialdirigent
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Anlage zu den Ergänzenden Beurteilungsrichtlinien – Wissenschaft und Kunst 
 

Beurteilende Dienststelle 
 
.................................................................. PA-Nr.: ....................................... Beurteilungsjahr …...... 
 

 
Gesonderte Leistungsfeststellung 

 
 
 
für .......................................................... ............................................................................................. 

(Amtsbezeichnung) (Vor- und Zuname) 

geb. am: ............................... 

 

 

Schwerbehinderung 

 

 nein  ja, Grad der Behinderung: ............. 

Beurteilungszeitraum vom ..........................  

 

bis .................................. 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum 

 
Dauer 
von ... bis ... 
(teilzeitbeschäftigt 
von ... bis ... /  
Arbeitsanteil) 

Dienststelle Art der Tätigkeit 
Beschreibung des Aufgabengebiets 
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2. Fachliche Leistung 

 

 
Bewertung 

– Quantität ...... 

– Qualität ...... 

– Serviceorientierung (insbesondere gegenüber dem Bürger) ...... 

– Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten ...... 

– Führungserfolg (nur bei Führungskräften) ...... 
 
 
 
3. Ergänzende Bemerkungen, soweit erforderlich 

 

 

 
 
 
4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

□  ja □ nein1) 
 

 
5.  Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 
 

 werden festgestellt. 
 
 
 
 
.......................................... Dienstvorgesetzte(r) ………...……. ………..…….………………...…... 

(Dienststelle)  (Amtsbezeichnung) (Vor- und Zuname) 

 
…………………...……..…., den …….………..…... …………..…………………….………………….… 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der/des Dienstvorgesetzten) 
 
 

                                                 
1) Falls die Beamtin bzw. der Beamte die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 

schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der 
VV-BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Stellungnahme der/des unmittelbaren Vorgesetzten: 
 
………………………………………… ………………………………………………………………………… 

(Amtsbezeichnung) (Vor- und Zuname) 
 

    ohne Einwendungen 

    Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 

 

……………..……........, den …….…………... ………………………………..…….….…………....….… 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der/des Vorgesetzten) 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 
 
 
 
 
…………………….…., den …….…………... ……………..………………………...………………….… 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der beurteilten Beamtin, Unterschrift des beurteilten Beamten) 
 

 
Einverstanden / geändert 

(Art. 60 Abs. 2 LlbG): 
 
 
 
 
…………………….…., den …….……....…... …………..…...… ……………………………………… 
(Ort) (Datum) (Dienststelle) (Unterschrift) 
 
 
Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 
 
 
 
 
………………..…..….., den …….………..…. ……………..……………..………….………………….… 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der beurteilten Beamtin, Unterschrift des beurteilten Beamten) 
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